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i~ schriftlichen Verfahren, in dem bis zum 26. April'.2011 Schriftsätze eingereicht werden 

konnten, 


für Recht erkannt: 


,Auf'die Berufung des' Kläge~s wir,d das am 11.0'8.201 0 verkün~ete Urteil des 

Amtsgerichts - Familiengericht - Köln{315 F 226/09) ,abgeändert. 

Eswird festgestellt, 

1. : dass der, Beklagte zu 1. nicht der Vater <;jes Beklagten zu 2. ist, 

2. 'dass der Kläger der Vater des Beklagten,~u 2. ist. 

, .' ',,:," ::" ',' ':.iDle::.kosteh:,a~~~ Verfahrens beider Instanzen werden gegeneinander' aufgeho

'ben. 

,:. ~ " '. Die Hevisiön.'Wird zugelassen: 

Gründe: 

I. 

ber am •.iOO,8 g'eb6~eneBeklagte zu 2.,'ist nachde(,übereinstimmendenSachdar-' 

stellung der Parteien durch eine ,Von seiner Mutte'r selbst'vorgennmmenen Insemination 
,mit Samemflüssig'keit des Klägers, die dieser ihr in' einem,Ge'fäß übergeben hatte, ge

,zeugt worden. 

Der Kläger und die Mutter des Beklagten zu 2. leben jeweils in gleichgeschlechtlichen 
. . .. 

Lebenspartn'E?rschaften. 'Welche Vorstellungen hinsichtlich der Übernahme väterlicher 

Ver::mtwortul'19 des Klägers bei der Zeugung bestanden, wird von den 'Parteien unter
• I • • 

,schiedlich dargestell( Während der Kläger die Planung:gemeinsamer ElterilVerantwor


tung s'chi.ldert, war nach Darstellung der Beklagtenseite von vornherein eine "Stiefkind


Adoption" dut,ch die Partnerin der-Mutter des Beklagten z~ 2. und- keine,Übe'rnahme der 


Vaterrolle durch den Kläger vorgesehen, der sich auch selbst lediglich als Samenspen


der gesehen habe. 


Der Beklagtez.u 1. hat am 24.03.2009 mit Zustimmung,der Mutter des' Beklagten zu 2 . 


.. ' 



· durch UrkUri.d~desJugendat11tes der Stadt Kölnvom 24.032009 i(Aktenzeichen 5·15/25

.59/2009AH):anerkannt; Vater des Beklagten zu2.zu sein.' ~ . 

Mit der Klag~hat derKlägerunter V~rlage ~inereidesstattlichen ye~sicherung, wegen 

derehlnhalts,aufdie Urkunde vom 11.08.09 (B1.12 d. A.) Bezug glenommen wird, die 

hiernachbest~hende gesetzliche Vaterschaft angefochten und F~ststellung seiner Vater
. . '. ' "'! 

schaftbegehrf. . 

•Durch das a!lgefochteneUrteiJ, aufdas wegen allerEinzelheiten~uch des zugrunde lie
. ,. 

genden Sachverhalts Bezug genommen wird, hat das Amtsgerich,t- Familiengericht 

I{ölndie Klage zurückgewiesen, weil der Kläger zur Anfe~hti.Jng der Vaterschaft nach 
•. • ..•. • I 

... §1600 Abs.1Nr. 2 BGB nicht berechtigt s'ei, da erder Kindesmutter nicht "beigewohnt" 

habe. Eine entsprechende Anwendung von §1600 Abs. 1 Nr.2 ~GBaufdie Samen
. . 

spende finde· nicht statt 
. . 

. .. . ~ . '. . . 

. ,'. ....:.::.'; " .... ". ..'.;" .... . "'; " _,' .1.. . 
HiergegenW~!r;tdersichdieJorm-undfristgerecht eingelegteBeru~uhgdes Klägers, mit 

der er seinKI~·gebegehren weit~rverfolgt. i 

Er machtgelt~nd,dasFamiliengericht habe zu Unrechtangenomfnen, dass die Voraus:

setzungenfür,~ine Anfechtung entsprechend §1600Abs. 1Nr. 2 E~GB nichtvorliegen. 
. .' " 

Im Hinbli~l<; ä8f das verfassungsrechtlich geschützte Elternrecht des Klägers als biologi
• • . '. . . I 

scher Vater käme ein Ausschluss des Anfechtungsrechtsnur bei. einem mit der Samen

spende verbundenen konkludenten Verzicht auf die rechtliche Vat~rschaft in Betracht, 
. . . I 

· der vomFamiliengericht nicht geklärt worden sei. 
. . 

Für die hier ~drg~nommenezeJgung durcheinverst~indlichgepla~te Samenübertra

gung, beid~hjieväterliche Verantwortung für das Kind übernommen werden sollte, kön
". • . . . I 

ne derAusschlussder Anfechtung für Samenspendernichtgelten: 

Erhabesein~·yaterrolle>immer geltend gemacht. SeinemVat~rschaftsanerkenntnis habe 

·die Kinc;Jesmütternicht zugestimmt. . 

·DiemitZüstirlllTlung derKindesmuttererfolgte AnerkennungderVßterschaft durch den
.,' -,,:! . .'. .".. I . ," 

Beklagtenzlt}:,zudemkeine~oiial~familiäre Beziehung desHe~lagtenzü 2. bestehe, 

habe.dem.bidI09isChenVater-bisherdieMöglichkeitgenomme11, eine Beziehung zu sei
, . . . I' 

nemKinddurch regelmäßigen Umgang aufzubauen. . . :' 
.. r .' 

. ErwiedE~rliolt'd,ndvertieftseinenerstinstanzlichen Vortrag zur einveT~tändlich geplanten 

ElternverantW9rtung·und den freundschaftlichen BeziE3hungen zur -Kindesmutter und zwi

schen den Pä~nern·vorder Geburt ·des Beklagten zu 2.,. ,: . 
• • ~. • : . I· . 

http:11.08.09
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Er beantrag(. 


das arl~efochtene Urteil aufzuheben und festzustellen, 


·1 ~ :Jlass d~r Beklagte zu 2. nicht das Kind des Beklagtem 'zu 1. ist, 
. , . 

2..~ass der Kläger der Vater des Beklagten zu 2. ist. . 

~ '. , .~ 

Der Beklagtejzu 1 hat,aowaltlichnicht vertreten, ke'inen Antrag gestellt. 

Der Bek!agte:~u 2~ beantragt, . 


die Be~8fung zurückzuweis~n . 


. Er yerteidigt'd~s :angefochtene.Urteil. ... ... ... 

Er macht gelt~nd, ein Anfechtungsrecht des Klägers als Samenspender sei im Einklang 

mit der Verfa~sung ·ausgeschlossen. Zwischen. seiner Mutter, ihrJr Lebenspartnerin und 
. ': . . : 

dem,Kläger 'hi~be Einigkeit bestanden, ,dass der Beklagte zu 2., n,ach, seiner Geburt von 

der' Lebenspaintnerin adoptiert werde.' Seine, Mutter hätte denKlägier niema'ls als Samen

'. spend~r ausg~sucht, wenn er Vaterrechte angemeldet hätte. Dem Kläger sei zu jeder 
. ':',' , 

Zeit bekannt Qewe~en,dass seine Mutter sich allein in die Abstannmungsurkunde eintra

genwollte. VQ'n einer einverständlichen Vaterschaftsanerkennung :durch den Kläger sei 

niemals dieR~degewesen. 

Er meint', dem ;Kläger stehe auch im Hinblick auf die von der Lebe~spartnerin seiner Mut

ter bereits'''üb~rnommene'Elternverantwortung kein Anfethtungsrelcht zu. Diese lebe seit 

'seiner GeburtHnit ihm zusammen, habe für seine Erziehung Eltern:urlauh genommen und 
. ·'i '. . . 

'einen Adoptiohsantrag gestellt und so' ihren Wunsch,rechttiche Verantwortung tragen zu 
I. . ,. . 

w~lI~n, zum. A~sdruck gebracht. Zwischen ihm und dgm· Kläger bestehe dagegen keine 

sozial-faniiliär~ BeziehUng.
l!' '.'. . . ':'1 . . . . ."' . .'. . ~ : : 

Er stellt weiterhin unter Darstellung ,im Einzelnen und unter Bezugnahme auf das Vor

bringen erste~! Instanz die von Klägerseite geschilderte enge freünds'chaftliche Bezie

hu"ng' zwischeÖ dem Kläg~er, und seine~Mutter sowie, de~ jeweiligen Lebenspartnern in 
. 1, . :',: . 

Abrede und ,,,,{eist daraufhin, dass der Kläger' mit anwaltlichem Schreibe'n habe mittteilen . 
,1: '. . ! 

, ,lassen, dass'.i~;n "väterliche Gefühle" erst nach der Geburt ergriffen,:hätten. 

, I! 

, , '! 

~ 


.. ~ , 
. ~ . 

. . . '~' ... ,'.i . . '..' . ; .;.... 
Wegen des"wE1iteren 'Sachvortrags der Parteien im Einzelnen sOWi~ wegen: der durchge

führten Bewe'i~aufnatime du~ch Einholung eines Abstammungsgu~kchtens wird auf den 
. r • , 

" ' 
~ 

.~ ,. 
f 
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AkteninhaltB:ezuggenommen .... 
, , . 
I 

,':;. : . 

11. 

Die zUlässige Berufung des Klägers .ist begründet. 

Dasich durth!dasvom Senateingeholte Abstaminungsgutachte~ des Sachverständigen 


. Dr.· P'fOff, ··Iilstitutfür BlutgruppenforschungLGCGh,bH, wegen :dessen Inhalt auf Blatt 


. 205 bis216d~rAkten Bezugge'nommen Wird, betätigthat,'dasspicht'der Beklagte zu 1. 


sondern derKlägerder Vaterdes B~klagten zu2ist; wardi~s au)fdieinnerhalb der An


fechtungsfrisLvcin2 Jahren(§ 1600bAbs.1 BGB) erhobene I<lag~ entsprechend § 1600 

.. r . . ... . I 

Abs. 1 Nr. 2,:i~bs. 2BGB, '§640h Abs, 2 ZPOa.F. festzustellen. :' 

1; , .Nac~:'Auffas'sungdes Senats steht dem KlägEir nach § 11600 Abs;.1 Nr. 28GB 
. . . , 

. heiverfassurigskonförmerAuslegung dieser Vorschriftein Anfe~htungsrechf'bezüglich 
, 
,

der Vatersch~ft des Beklagten zu: 1. zu. 

·In seInereid~~stattlichen Versicherung vom 11,08.2009 hat der: Kläger versichert, der 

Kindesmutter/:wievereiilbart,bis zu deren Mitteilung, nunmehr schwanger zu sein, wie

derholtaufku,:rzfristigeAnforderuhg seinenSamerizumZeitPunkfdes von ihrer Frauen
.', . ~.'. '. .'. , . 

ärztin'errechil:etenEisprüngs zurVerfügung gestellt zu haben, cjamit die Kindesmutter 
. ..," .' '.' . " ; . 

ihn inder Hd~nung schwangerzu werden, einführe. Hierdurch sient der Senat ~nders als 

,.. das Familiengiericlltdie Voraussetzung des § 1600 Abs, f Nr: 2 'BGB; dass der Kläger 

versichert, derjkindesmutterinder Empfängniszeit"beigewOhnt" z~ haben, als erfüllt an. 

Das Merkmaf~es Beiwcihnens ,dient in erster Linie der'Eingrenzu~gder Anfechtungsbe
, .... .1;... .': . . ". . . ' . .":' . 

. rechtigte'n auf ipiejehigen~die all? biologische Väter in'Betracht ko81men. Dies ist bei der 

.rvorliegenden\*amenüber-tragUngebenSOderFall,Wie bei'ünrnitielbarem Geschlechts
. . ,. ' ...:. i . , .. ' .. : _ '. ..". . :: 

verkehr. AuchjimRahmender Vaterschaftsvermutungdes§ 16Öoi'd Abs, 2 BGB, die an 
. . . i . 

die Beiwohni.:Jqg anknüpft, >stE!htder. Nachweis einer· Samenübertr:agungbei künstlicher 

Insef!1iriati6n;,dem Geschlechtsverkehr gleich (vgI.PalandtlBruder~üfler 8GB }O. Aufl.,§ 
1600d Rn. 12).;- ..... ... ' ... ...... . .. !,. • . 

.. ; , 
........ :i,. 
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Allerdings soUl nach der Begründung der Beschlussempfehlung des Rech~sausschusses 
des Deutschen Bundestages (BT-Drucksache 15/2492 S. 9) dadurch, dass sich die ei

desst~ttliche Versicherung des Anfechtenden auf' die Beiwohnung während der Emp

fängniszeit beziehen muss, neben einer Anfechtung "ins Blaue hinein" zugleich verhin

dern, dass ein! samenspendender Dritterein Anfechtungsrecht erhält. Auch hat der Bun

desgerichtshof in einem "obiterdictum" (FamRZ 2005, 612, 614) . angemerkt, dass der 

. bloße Samen~pender nicht zur Anfec;:htung der Vaterschaft berechtigt ~ei, da es regel

mäßig nicht zu'treffe,dass.er der Mutter beigewohnt habe. 

. . 

'. Nach Auffassung des 'Senats darfim vorliegenden. Fall auf der GrundlagE; der Entschei
'. . 

dung des Bund~sverfassungsgerichts vom 09.04.2003(BVerfGE 108, 82 11.) die Anfech

tungder Vaterschaft nicht ausgeschlossen werden,' weil sonst das verfassungsrechtlich 

geschützte . Elternrecht. des' biologischen Vaters !laCll Art. 6 Abs.2 Satz'1 GG verletzt 

'würde das auch das Interesse des leiblichen Vaters umfasst, die rechtliche VatersteIlung 
'. ' ;' . 

, einzunehmen.' 

, . 

. Soweit es en'tsprechendder Beschlussempfehlung des Rechtsausschusses des Deut

schen Bundestages '(a.a:O.) dem Willen des Gesetzgebers entsprach, durch den Begriff 
. . 

des Beiwohnehs den Samenspender vom Anfechtungsrecht auszuschließen, ist davon 

auszugehen, ,dass hierbei nur der herkömmliche Samenspender im Blickpunkt stand, der 

, an einem d~n,iRegeln der Ärzteschaft entsprechenden Verfahren (vgl. hierzu Richtlinien 

d~s' Arbeitsk~~ises für Donogene Insemination zur Qualit~tssicherung der Behandlung 

mit Spendersamen . in 'Deutschland, Fassul')g vom 8. Februar 2006 unter 

http://www.donogene-insemination.de/downloadS/RictltIOrUckfassung.pdf).teilnimmt.bei 

dem durch mqglichst weitgehende nichtliche Vereinbarungen und weitgehende Anony

misierung von!vorn'hereinväterliche Verantwortung eies. Spencjersausgeschlossen wird, 
. ,i!. . . 

soweit dies r~~htlich zulässig ist, und die väterliche Verantwortlichkeit eines anderen so

zialen Vaters':~egründet wird. Dies ergibt sich darau~j, dass nach der Beschlussempfeh

lung verfas~u~gSrechtliche Bedenken gegen diese Einschränkung des Anfechtungs

rechts in Be~~'paufArtikel 6 Abs. 2 GG im Hinblick darauf verneint wurden, dass die er- . 

klärte Bereitscraft zur Teilnahme an einerSamenspende als konkludenter Verzicht auf 

die rechtliche '~aterschaftund damit auf ein entsprechendes Anfethtungsre:cht zu deuten 

sei. Dass,der :ßesetzgeber das' Bild einer solchen Samenspendevor Augen hatte, er

:. f. 

http://www.donogene-insemination.de/downloadS/RictltIOrUckfassung.pdf).teilnimmt.bei
http:zu'treffe,dass.er
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. .: . .. . . I 

·~~:~:~:~~ha~C~~~:.:r~:~~~~:~~:~~;:oe~i~gd:::::kFa~I~ethindert,. dass sich de r 

· ...... "J:. . .... ..... ..... ..' '.' ........ "'.' . I'· :: 


Ein~m SOlch~~Verfah~en haben'sich die .Beteiligte~ hierjedenfall~.nicht unterzogen,
.' .... . . I 

Unabhähgig'~~on der streitigen Intensität des Kontaktes der beid~ln Partnerschaften und 
l· .' '. . . . .1 

der unterschib'dlichen Darstellung derVOrstellungenhinsichtlichjder' väter;lichen Verant~ 

wortlJrigde5:1k,~gerswaren jeden·falls. vor. der-Geburthi~sichtlic~di~ser Verantwortung 

keinerieirechliich ve'rbindli~he~Absprächen-getroffen-wor:den,~so~ürde dem KI~geretwa 
· auch im VOrg~richtlichenSChriftWeChSel von Seit~~ der Mutter+ Beklagten zu 2. die 

.' Inanspruchn~hme aufUnterhaltin Aussichfgestellt, wenn eYnicht von denOurchsetzung 
'. . . ..1. '. . - '1 '.' 

.. vonVaterrec1!en absehe. ...• . . . .... . . I ..... . 
...... ~. 

'.' DaS'A~fectitdlg~rechtall~in von der ArtderSamenüberträgung a~häri9i9 zu machen, 
. .', '..,.,1: ..' '. ..' ...... ' ....... ' . I:·: .... . 


wird'· nach AÜ1!fassung des Senats dem'grundrechtlich geschützt enjfElternrecht des biolo

-9iSChenVate~~nichf,gerecht.'Sowürde'etwaauch.einmi'tde(MUtt~runverheiratet zu

· sarriineniebe~derVater nach ·einer wegen körperlicher odergesur1dheitlicher Unzuläng

. Hchkeiten erfb',gten homo~logen'lnsemination von' der vatersChaftS~:~fechtuh9 eines von 
'.' ' ...;. . .... '.' . '" I. , . 

'. d~r.p~;rtneri~.·:rill.kürliCh9~~ä~.lten,,,sperrvaters"ausgeschlossen.liDas Elternrecht des 

.blologlschen-:"~liaters!derdle rechtliche AnerkennungansonstennJ,ch§ 1600 d BGB be
.' .i· .. ' . '" .' .' . I.' . 

. . treibenkann?Wenn-keineandervveitige gesetzliche VaterschaftbeMeht, darf insoweit 

· nichta:flein'vo~Willen der Kindesmutter abh~ngen,~hdieserEi~schätzUng sieht sich 

der:Sehat d~fRh die Rechtsprechur\gdes Bundesverfassungsgeri!ht~ zur gemeinsamen 
. I:'. ... .' .'. I . 

' ...... ~. ·eUerlichenS!~tgenithtverheirateter Väter(BVerfGFamRZ 2010; 1403ff) b~stätigt 
. '.:,. .......~'. . . 


· Ein AUSSChhf4 des Arifechtun~srechts des Samenspenders istunlerBerücksichtigung 

der"vetfa~su!~~reChtliChe~,ßedeutungdeSElternrechts d~S biOloglsc~en Vaters. nur . 

haltbar,. wenn'~le j,Spende von.yornherelnlnelnem Verfahreriabgleg~ben wlrd,ln dem 

··der ~pe'nder'-r1cht.lic~·:Ver~irid'jjCh·aUfVaterrechte un.d-pmchten,.so~e,itdieSzuläsSi9 ist, 

.ve~zlchtet·bzw~ Von diesen entbunden wird~Durch H~thtlith unverbihdliche Äbsichtserklä- . 

· rungen· dOtfe~Fie Vaterrechte:b~i einer Samenübertragu nggenau~b ~enig !einge

schränkt wer~1h, wie' etwa bei 'einem zumgleichenZweck e~Olgte1"one-n ibht-sta nd". 

.:j 1 '. 
":!I 

i 
I 
I
I' .

. i 
l:; .. 

i 
1: 
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In di~seni Sinne istdas "beigewohnt hat"in.§1600 Abs. 1 Satz2 BGB verfassungskon

form ·ebe~sovviejn.§.1600d Abs. 2BGB erweiternd dahingehend auszulegen, dass auch 

Fälle der S~menübertragüng. ohne unmittelbClren Körperkontakt davon erfasst werden. 

2. Das hiermrbh 'bestehende Anfechtungsrecht räumt dem biologischen Vater keinen 
'.' . . . . . I 

Vorrang vor.ei~emsozialen.Vater ein (vgl. BVeliGE 1.08. 82·ft.: Rz.}O ff. zitiert nach 

JURIS) . .oie \/oraussetiungen für einen Ausschluss.der Anfechtungsrechts: wegen sozi

al-familärer Be:iiehung zwischen dem Kind und dem gesetzlichen Vater. nach §.1600 
. . 

Abs. 2 und 5'BGB, die diesem Gesichtspunkt Rechnung tragen, liegen hier:aber auch auf 

· der Basis·des: Sachvortrages der Beklagtenseife nicht vor. Unbestritten besteht hier kein 

.' "kern-familiärer" Kontakt sondern lediglich eine kollegiale freundschaftliche Beziehung 
; . 

Zwischen dem!Beklagten zu 1 und:der Kindesmutter; Die Kindesmutter macht auchkei
• I • • 

nenHehl da~a~s, dass dieser sozusagen als "Sperrvater" ausgewählt wurde, um den 

vaterschaftlich'er1 G~fühlen·des :Klägers- yvann immer diese erwacht sein sollten - ent

gegen zu wir~en, damit die Stiefkind-Adoption der Partnerin nicht ~rschwert oder gar 

unmöglichwirq: 

:) 

3. Da die 'p'artnerinderMutter nichtgesetzlicher Vater deS.B~klagten zu 2. ist und 
. : . . . 

diese Stellu.ng lauch' ungeachtet der du~.ch das LPartG eröffneten.Adoptionsmöglichkeiten 

· ri'icht erlangerijkann (vgl. ...:BVerfG FamRZ 2010, 1621 f), spie'lt die familiär~soziale Bezie

hung des Bekl~gtenzu 2..zur Partnerin der Mutter keine Rolle für efnen Au~schluss des 

Anfechtungs~~bhts im Sinne '\iO~ §1600 Abs .. 2 und 48GB, das sich gegen den Beklag
·ten zu 1. richte;t. 

Ein Verbörd~'r:!Feststellungder Vaterschaft wegen anderweitiger sozial-familiärer Bezie

hungen .ist de~ Familienrecht fre·md.~ine rechtlich anerkannte Eltern-Kind Be~jehung 
zwischen demiiBeklagt~n zu 2 .. undder.Partnerin seiner.·Mutter, die den Schutz des Art. 6 

Abs: 2GG, geri~ßf;kann erst mit der Wirksamkeit deI" beabsichtigten Adop.tion entste-' 
• 1-. . 

hen (vgLBV~1G;FamRZ 2010.1621 f). . 
, ;:. 

• i. ,. 

·4, . soweii~iCh der Beklagte zu 2 auf eine fehlende soziale Bezi~hung· ZUm Kläger 

b~r~ft, ·steht di~s dem ~rfolg der'Klage nicht entgegen. Denn eine b~stehende soziale 

Beziehung.zwi~cheri 'dem ~rifechtenden biologischen Vater und' dem 'Kind ist keine ge

setzlicheVota~ssetzungfÜr oie Anfechtung. Eine solche Beziehun~ wird in der zitierten 

http:Stellu.ng
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Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts (BVerfGE 108,82: H., Rz. 82, zitiert nach 

JURIS)ledigl:ichim Falle des Bestehens als zusätzliches Argumennür die Erforderlich-

I<eitder Anfechtungsmöglichkeitdes biologischenVaters'~ngeführt., 

5. Die E~tscheidLmgüberKosten beruhtauf §93c ZPO 8.F..' 

Wegen grundsätzlicher Bedeutung der Entscheidung im Hinblick auf die Voraussetzun

gen des Anfechtungsrechts des biologischen Vaters wird gemäß§543 ZPO die Revisi

on zugelassen~ 

\ , . . . 

Streitwertde~ Berufungsverfahrens: ' 2.000 €. ' 

'Quack ' ,Schlemm' Thiesmeyer 
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